
flikte durch landesherrliche Interventionen zu
befrieden. Auch dabei sahen sich die kurfürst-
lichen Amtsleute jedoch gezwungen, die Bedin-
gungen brandenburgischer Herrschaft vor Ort

mit Untertanen auszuhandeln, welche von der
Vielfalt der Rechtszustände und Obrigkeiten zu
profitieren wussten.

Christian Windler

Männererbe*

Karl Kaser formuliert in der vorliegenden
Studie die These, dass das gleichberechtigte
Männererbe in weiten Teilen des östlichen Euro-
pas die Struktur der dortigen agrarischen Gesell-
schaften nachhaltig geprägt hat. Er beginnt seine
Darstellung um das Jahr 1500 und verfolgt die
gesellschaftlichen Entwicklungen bis hinein in
das zwanzigste Jahrhundert. Dabei sieht er in
den spezifischen erbrechtlichen Regelungen bei
der Bauern- und Hirtenbevölkerung dieser
Großregion Europas ein Strukturelement, das
die Haushaltskonstellationen, eine patriarcha-
lisch bestimmte Familienideologie, familiale
Arbeitsorganisation und Verwandtschaftsbezie-
hungen sowie die Ordnung der jeweiligen Le-
bensphasen nachdrücklich mitbestimmte und
dessen Folgen zum Teil bis in die Gegenwart
nachwirken. Der Autor schlägt einen weiten
Bogen, indem er das gesamte östliche Europa
in den Blick nimmt und dabei auch auf verglei-
chende Blicke nach West- und Südeuropa nicht
verzichtet. Damit entsteht ein grundlegendes
Überblickswerk, das die Analysekategorie »Erb-
gewohnheiten« für eine vergleichende euro-
päische Geschichte operationalisiert. Besonders
hervorzuheben ist, dass sich der Autor der Ge-
fahr einer Verfestigung der konzeptionellen Di-
chotomie zwischen dem »Osten« und dem
»Westen« bewusst ist, wenn er ein so komplexes
und eine Vielzahl von Lebensbereichen prä-

gendes Strukturelement wie den Erbfall zu einer
Analysekategorie bei der Untersuchung unter-
schiedlicher Entwicklungswege in Europa macht.
Er entgeht dieser Gefahr, indem er durch die
differenzierte Darstellung der Erb- und Gesell-
schaftsstrukturen im östlichen Europa den Begriff
des Ostens als Konstrukt einer westlich zentrier-
ten Perspektive entlarvt, die ihren Untersu-
chungsgegenstand in unzulässiger Weise zu ho-
mogenisieren pflegt.

Bereits im ersten Kapitel drängt sich jedoch
die Frage auf, ob hier nicht doch erneut – wenn
auch auf reflektierter Grundlage – eine Ost-
West-Dichotomie perpetuiert wird. Die Erb-
gewohnheiten in Europa betrachtend kommt
Kaser zu einer Aufteilung des Kontinents in eine
West- bzw. Osthälfte, die relativ identisch mit der
Ausdehnung der Ostkolonisation bzw. der Spal-
tung in West- und Ostkirche ist. Die so entstan-
dene Grenzziehung erscheint gerade auf den ost-
mitteleuropäischen Raum bezogen zu grob, wird
dieser doch damit (bis auf wenige Ausnahmen)
zu einem Teil Westeuropas, was die derzeitigen
Kandidaten für die EU-Osterweiterung sicher
freuen dürfte, jedoch zu wenig tiefenscharf ist,
wenn es um die historische Analyse der gesell-
schaftlichen und ökonomischen Entwicklung
dieser Region geht.

Das zweite Kapitel wendet sich einer ge-
naueren Analyse des gleichberechtigten Männer-

269

Kraft, Männererbe

K
ri
ti
k

* Karl Kaser, Macht und Erbe.
Männerherrschaft, Besitz und
Familie im östlichen Europa
(1500–1900), Wien, Köln,
Weimar: Böhlau 2000, 343 S.,
ISBN 3-205-98990-2



erbes im östlichen Europa zu. Bei der Frage nach
den Entstehungsgründen für die dominierenden
Erbgewohnheiten kommt Kaser zu dem Ergeb-
nis, dass es weniger staatliche administrative
Maßnahmen oder etwa ökonomisch begründete
Eingriffe der Feudalherren waren, die zur Ver-
festigung dieses Erbmusters beitrugen. Kulturelle
Traditionen, die sich etwa in den Geschlechter-
verhältnissen widerspiegeln, erachtet der Autor
als prägender. In diesem Zusammenhang zeigt
sich eine gewisse Eindimensionalität der Unter-
suchung, die auch anderen Stellen zutage tritt.
Mit der analytisch unscharfen Kategorie »Kul-
tur« werden anscheinend nicht mehr zu hinter-
fragende Ergebnisse produziert. Dabei ist es
gerade bei der Untersuchung von Geschlechter-
verhältnissen evident, dass auch Diskurse über
dieselben ihrerseits die gesellschaftliche Wirk-
lichkeit strukturieren. Somit wäre es interessant,
bei der Untersuchung der Geschlechterverhält-
nisse nicht bei der reinen Deskription zu ver-
harren, sondern auch die Wirkungsmacht von
Geschlechtersymboliken in ihrem Einfluss auf
realgeschichtliche Befunde zu untersuchen.

Die unterschiedlichen Folgen, die die Erb-
gewohnheiten für das gesellschaftliche Leben
besaßen, arbeitet Kaser in dem Kapitel »Erb-
muster und historische Ethnographie der Diffe-
renz« heraus. Wenn infolge des gleichberechtig-
ten Männererbes der Besitz aufgeteilt wurde, die
erbenden Söhne mit ihren Familien aufgrund von
Landknappheit aber nicht den Familiensitz ver-
ließen, entstanden komplexe Haushaltsstruktu-
ren, die sich in ihrer Arbeitsorganisation deutlich
von den Kern- und Stammfamilien im südlichen
und westlichen Europa unterschieden. Dass die
Erklärungskraft des Parameters »Erbgewohn-
heiten« gerade für die beiden letzten Jahrhunder-
te nicht überschätzt werden sollte, zeigen Kasers
Ausführungen zu aktuelleren gesellschaftlichen

Entwicklungen. So ist es zweifelhaft, ob es tat-
sächlich die stärkere Bindung an den Boden ist,
die noch heute dafür sorgt, dass sich osteuropäi-
sche Erwerbsemigranten seltener zu einer dauer-
haften Ausreise aus ihrem Heimatland entschlie-
ßen. Ebenso wäre zu fragen, ob nicht das marode
Gesundheits- und Fürsorgesystem der postkom-
munistischen Staaten und nicht so sehr die fort-
dauernde Altersautorität der Grund dafür ist,
dass dort die Betreuung alter und kranker Perso-
nen noch immer vorwiegend in den Familien
erfolgt.

Im vierten Kapitel wird der Persistenz der
jeweiligen gesellschaftlichen Ordnungen nachge-
gangen. Kontinuität herrschte vor allem in spe-
zifischen Ökosystemen wie etwa in durch Brand-
rodung bewirtschafteten Waldgebieten oder bei
den Hirtengesellschaften des Balkans. Ursachen
für rasche Veränderung sieht Kaser vor allem in
den Einflüssen von Migration, Urbanisierung, in
der Ersetzung gewohnheitsrechtlicher Grundla-
gen durch administrativ genormte Regeln sowie
nicht zuletzt durch makroökonomische Eingriffe
wie etwa die sozialistischen Kollektivierungen
des 20. Jahrhunderts. Hier stellt sich die Frage,
ob nicht bereits auch für frühere Perioden wei-
tere gesellschaftliche Entwicklungsfaktoren hät-
ten in die Untersuchung miteinbezogen werden
sollen. So führt vielleicht die ausschließliche
Konzentration auf die nichtstädtische Bevölke-
rung zu verzerrten Ergebnissen, bedenkt man,
dass es zum Beispiel durchaus Transferleistungen
zwischen Stadt und Land auch bereits im vor-
modernen Europa gegeben hat.

Die angeführten Kritikpunkte sollen den
Wert der sehr differenziert geschriebenen Studie
nicht schmälern. Kaser selbst ist sich durchaus
der Gefahr seiner eindimensionalen Interpre-
tation bewusst. In seinen zusammenfassenden
Schlussbemerkungen warnt er erneut davor, aus
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den spezifischen Erbgewohnheiten des östlichen
Europas ein allumfassendes Erklärungsmodell
für dessen angebliche Rückständigkeit abzulei-
ten. Er stellt es weiteren Forschungen anheim, in-
wieweit etwa das »mobilitätshemmende gleich-
berechtigte Männererbrecht die spät einsetzende
Urbanisierung und Industrialisierung mit verur-
sachte oder ob spät einsetzende Urbanisierung
und Industrialisierung die Erbgewohnheiten lan-
ge Zeit nicht in Frage stellten« (303). Nicht
zuletzt im Hinblick auf aktuelle Debatten über
die politische Neuordnung Europas nach dem
Ende des Kalten Krieges wäre es interessant zu
fragen, als wie resistent sich die ahnenzentrier-

ten, patrilinearen Gesellschaftsmodelle gerade in
den umstürzenden sozioökonomischen und po-
litischen Veränderungen des 20. Jahrhunderts
erwiesen. Die thesenartigen Erklärungsansätze
Kasers etwa für gegenwärtige Entwicklungen
im östlichen Europa, die er auf das Weiterwirken
bestimmter traditioneller Erbgewohnheiten zu-
rückführt, wären es wert, mit umfassenden em-
pirischen Untersuchungen, die die tatsächliche
Quantität des althergebrachten Traditionsbe-
standes in den postkommunistischen Gesell-
schaften herausarbeiten, überprüft zu werden.

Claudia Kraft

Modern Times*

Die Patentgesetzgebung des Nationalsozia-
lismus traf eine wichtige symbolische Vorent-
scheidung: An die Stelle des bisherigen »libera-
listischen« und »entpersönlichten Verfahrens«
sollte die Förderung der schlummernden kreati-
ven Energien des Volkes treten, verbunden mit
erweiterten staatlichen Eingriffsbefugnissen. Mit
solchen Worten begrüßte der Leiter der Akade-
mie für Deutsches Recht, Hans Frank, das Pa-
tentgesetz vom 5. Mai 1936. Völkisch und tech-
nologieromantisch aufgeladen regelte es, dass
nicht mehr der erste Anmelder, sondern allein
der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger berech-
tigt sei, ein Patent zu erwerben. Das – 1891
revidierte – Reichspatentgesetz von 1877 erlaub-
te zuvor die Anmeldung von Erfindungen der
Angestellten auf den Namen der Arbeitgeber,
sogar auf den Namen einer juristischen Person.
Damit fand der lange Kampf der angestellten
Ingenieure um die Anerkennung ihrer »Erfinder-

ehre« ein Ende: Der angestellte Erfinder musste
auf der Patenturkunde genannt werden. Die
nationalsozialistische Überhöhung des technisch
arbeitenden und des kreativen Menschen wertete
die statusunsichere Gruppe der angestellten In-
genieure zugleich rhetorisch auf.

Kees Gispen erzählt in seiner materialrei-
chen Studie die Fortschrittsgeschichte der gesetz-
lichen Regelung der Erfinderrechte »zwischen
Weimar und Bonn«. Der Schwerpunkt seiner
Untersuchung liegt darauf, wie die »Abteilung
für Erfinderschutz« der Deutschen Arbeitsfront
zusammen mit der NSDAP das deutsche Patent-
recht »revolutionierte« (191). Als das Reichs-
justizamt zusammen mit der Akademie für Deut-
sches Recht 1934 einen industriefreundlichen
Patentgesetzentwurf vorstellte, konzipierte Karl
August Riemschneider, der Leiter der Sektion für
Erfinderschutz der Deutschen Arbeitsfront, zu-
sammen mit dem Münchener Rechtsanwalt
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